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Jugendbeirat Roetgen – Hauptstraße 55 - 52159 Roetgen 

Gemeinde Roetgen 

z.Hd. Herrn Bürgermeister 

Hauptstraße 55 

52159 Roetgen 
 
 
 
 
Antrag Satzungsänderung Jugendbeirat 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beantragen wir, über eine Änderung der Satzung des 
Jugendbeirates zu beraten und über folgende Beschlussvorlagen 
abzustimmen: 
 
Beschlussvorlagen: 

a.) Der Gemeinderat beschließt Jugendliche nach Definition der 
Satzung des Jugendbeirates, welche Ihren Zweitwohnsitz in 
der Gemeinde Roetgen haben, zu Jugendforen gemäß §2 der 
Satzung des Jugendbeirates einzuladen, Ihnen eine 
Mitgliedschaft im Jugendbeirat gemäß §3 (3) der Satzung des 
Jugendbeirates zu ermöglichen und Ihnen aktives und 
passives Stimmrecht bei der Wahl des Jugendbeirates gemäß 
§4 (3) zu gewähren. 
 

b.) Der Gemeinderat beschließt die Frist für die Bekanntgabe 
eines Wahltermins gemäß §4 (9) der Satzung des 
Jugendbeirates von 30 auf 14 Tage vor der Wahl zu verkürzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Begründung: 

Zu a.): 

Der Jugendbeirat möchte bei seiner Arbeit alle Jugendlichen einbeziehen, 

welche in der Gemeinde Roetgen leben. Hierzu zählen auch die Jugendlichen, 

welche Ihren Zweitwohnsitz in Roetgen haben. Um diese Jugendlichen mit 

einzubeziehen brauchen diese aktives und passives Wahlrecht, eine 

Berechtigung Mitglied im Jugendbeirat zu sein und müssen zu den Jugendforen 

eingeladen werden. 

 

Zu b.): 

Nach Jugendforen hat der Jugendbeirat die Erfahrung gemacht, dass einige 

Jugendliche diesen auf das Jugendforum ansprachen, indem Sie sagten, dass Sie 

gerne gekommen wären, aber, durch die große Zeitspanne zwischen Erhalten 

der Einladung und der Wahl, die Wahl vergessen hatten. Die ursprüngliche Frist 

für die Einladungen von 30 Tagen vor der Wahl war dazu angedacht, dass 

Jugendliche die sich für ein Mandat im Jugendbeirat bewerben wollen, hierzu 

genug Zeit haben. Der Jugendbeirat hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass 

nahezu alle Bewerbungen innerhalb der ersten Wochen nach Erhalt der 

Einladung beim Jugendbeirat eingingen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Jugendbeirat der Gemeinde Roetgen 


